
Diese Versicherungen können Ihr
Reisegepäck im Auto abdecken

Wer mit Gepäck und Winter-
sportsachen indenUrlaub fahren
will, weiß: Die Ladung im, am
und auf dem Auto muss gut gesi-
chert werden. Denn laut Gesetz
darf sieunter anderemwederver-
rutschen, umfallen noch herab-
fallen – selbst bei einerVollbrem-
sung oder einer abrupten Aus-
weichbewegung, so der ADAC.
Das ist klar.
Aber sein Hab und Gut sollte

man auch vor Langfingern schüt-
zen, damit es nicht abhanden-
kommt. Doch welche Versiche-
rung kann eigentlich für solche
Diebstähle imAuto aufkommen?
Eine Kaskoversicherung kann

hier helfen. Aber Vorsicht, die er-
setzt auch nur ganz bestimmte
Dinge.DazuzählenderDiebstahl
von fest eingebauten Dingen wie
Airbag oder Lenkrad, erläutert
der Gesamtverband der <br/
>Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV).
Ebenso ersetzt wird demnach

Zubehör, das ausschließlich dem
Gebrauch des Fahrzeuges dient –
wie beispielsweise ein Kindersitz
oder ein fest eingebautes Navi.
Wenn die Diebe dazu die Scheibe
einschlagen, ist dieser Schaden
als Glasbruch auch von der Kas-
koversicherung gedeckt.
Dann aber wird es etwas kom-

plizierter. Denn für Dinge wie et-
wa Reisegepäck oderWertsachen
im Handschuhfach oder Koffer-
raum kommt eine Kaskoversi-
cherung nicht auf.
Diebstahl ausdemverschlosse-

nenAuto, das aufgebrochenwur-
de, ist in der Regel im Rahmen

einer Hausratversicherung abge-
deckt. Allerdings auch nur dann,
wennman sich umsichtig verhal-
tenhat.Denn: „WennGegenstän-
de gut sichtbar imAuto liegen ge-
lassen werden, kann das als eine
grob fahrlässige Herbeiführung
eines Versicherungsfalls gewertet

werden und dann eine Leistungs-
kürzung zur Folge haben“, so ein
GDV-Sprecher.
Ein Beispiel, bei dem beide

Versicherungen ins Spiel kom-
menkönnen:DerDiebstahl einer
- festmontierten und abgeschlos-
senen - Dachbox ist durch eine

Teilkaskoversicherung abge-
deckt. Den Inhalt wiederum er-
setzt in der Regel eine Hausrat-
versicherung - es kommt aber
auch stets auf den eigenen Ver-
trag an
Auchbei Skiausrüstungverhält

es sich ähnlich. Die Halterung
übernimmt die Kaskoversiche-
rung, die Skier selbst dann eine
Hausratversicherung - wenn sie
im verschlossenen Kofferraum
oder der verschlossenen Dach-
box waren.
„Grundsätzlich empfehlen wir,

dass Dachboxen verwendet wer-
den, die abschließbar sind“, äu-
ßert sich Fabian Faermann vom
ADAC. Wertgegenstände sollten
- auch aus den oben genannten
Gründen - nach dem Verlassen
des Fahrzeuges nicht offen im
Auto liegen gelassen werden.
„Wer auf Nummer sicher gehen
will, kann alle Wertsachen nach
der Ankunft mit in die Unter-
kunft nehmen“, so der ADAC-
Sprecher.
Grundsätzlich komme es auch

darauf an, wo das Auto abgestellt
wird. In einem bewachten Park-
haus eines Hotels sei das Risiko
einesEinbruchs indasAutomeist
geringer als in einer unbeleuchte-
ten Ecke auf offener Straße.
(DPA)

Für Reisegepäck oder Wertsachen im Handschuhfach oder Kofferraum kommt eine Kaskoversiche-
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5x 1 Gutschein im Wert von 40 €
für die BraWo McArena gewinnen!

Wolfsburg. Die Wolfsburger Allgemei-
ne Zeitung, Aller-Zeitung und Peiner
Allgemeine Zeitung verlosen zusam-
men mit Hallo Wochenende insgesamt
5 Gutscheine im Wert von jeweils 40 €
für die BRAWO McArena.
Die BRAWO McArena ist eine Freiluft-
halle für Training, Spiel, Spaß und
Teamgeist. Für Sport und Events bietet
die Halle mit einem großen Feld ideale
Bedingungen für Spielspaß: Premium-
Kunstrasen, Markierungen für Fußball
und Volleyball, Rundum-Bande mit
Netzen, barrierefreiem Zugang und
LED-Beleuchtung. Die Freilufthallen
sind 365 Tage im Jahr an den Stand-
orten Peine, Gifhorn und Wolfsburg
geöffnet, verfügen über 450 m² Fläche
und 100 Prozent Frischluft.

Wie Sie an der Verlosung teilnehmen
können?

Gehen Sie einfach auf unsere Gewinn-
spielseite und hinterlassen dort Ihre

Kontaktdaten. Teilnahmeschluss ist
Dienstag, 24.02.2026, um 12 Uhr.

Direkt zur
Verlosung:
Einfach
den
QR-Code
mit dem
Handy
scannen.
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